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Beurteilung 2015: Über 50% der untersuchten Fliessgewässer des Kantons Aargau erreichen 

die gesetzliche Anforderung für Phosphat.  

 

Phosphat ist der Teil des Gesamt-Phosphors, welcher für das Wachstum von Pflanzen direkt verfüg-

bar ist. Da die Konzentration des Phosphats in unbelasteten Fliessgewässern gering ist (unter 0.02 

mg/l Phosphat-P) stellt Phosphat ein Indikator für die anthropogene Belastung eines Fliessgewäs-

sers dar. Phosphat gelangt via Abwasserreinigungsanlagen, Regenentlastungen aus der Kanalisati-

on bei Starkregen, biochemischer Abbau organischen Materials oder Abschwemmung bei Nieder-

schlagsereignissen in die Gewässer. Das Phosphatverbot in Textilwaschmitteln seit 1986 hat zu 

einer Reduktion des Phosphateintrags in Oberflächengewässern geführt. 

In der Gewässerschutzverordnung gibt es keine numerische Anforderung für Phosphat in Fliessge-

wässern. Zur Verhinderung von Veralgung und Verkrautung der Gewässer liegt gemäss Modulstu-

fenkonzept des Bundes die Zielvorgabe bei 0.04 mg/l Phosphat-P.  

 

 

 

QZ: gesetzliche Anforderung 

Zahl neben der Messstelle: Anzahl Messungen 

 

sehr gut 

gut 

mässig 

unbefriedigend 

schlecht 

Zustandsklassen 


